
Erste Verordnung zum Sprengstoffgesetz (1. SprengV) 

            - Auszüge- 

§ 6  

(6) Pyrotechnische Gegenstände werden nach den Anforderungen des Artikels 3 in 
Verbindung mit Anhang I der Richtlinie 2007/23/EG nach ihrer Gefährlichkeit oder ihrem 
Verwendungszweck in folgende Kategorien eingeteilt:  
a) Feuerwerkskörper  

Kategorie 1: 
Feuerwerkskörper, die eine sehr geringe Gefahr darstellen, einen vernachlässigbaren 
Schallpegel besitzen und die in geschlossenen Bereichen verwendet werden sollen, 
einschließlich Feuerwerkskörpern, die zur Verwendung innerhalb von 
Wohngebäuden vorgesehen sind; 

Kategorie 2: 
Feuerwerkskörper, die eine geringe Gefahr darstellen, einen geringen Schallpegel 
besitzen und die zur Verwendung in abgegrenzten Bereichen im Freien vorgesehen 
sind; 

Kategorie 3: 
Feuerwerkskörper, die eine mittelgroße Gefahr darstellen, die zur Verwendung in 
weiten offenen Bereichen im Freien vorgesehen sind und deren Schallpegel die 
menschliche Gesundheit nicht gefährdet; 

Kategorie 4: 
Feuerwerkskörper, die eine große Gefahr darstellen, die nur von Personen mit 
Fachkunde verwendet werden dürfen (so genannte „Feuerwerkskörper für den 
professionellen Gebrauch“) und deren Schallpegel die menschliche Gesundheit nicht 
gefährdet;  ……… 

 

§ 22  

(1) Pyrotechnische Gegenstände der Kategorie 2 dürfen dem Verbraucher nur in der Zeit 
vom 29. bis 31. Dezember überlassen werden; ist einer der genannten Tage ein Sonntag, ist 
ein Überlassen bereits ab 28. Dezember zulässig. Satz 1 gilt nicht für Verbraucher, die eine 
Erlaubnis nach § 7 oder § 27 oder einen Befähigungsschein nach § 20 des Gesetzes oder 
eine Ausnahmegenehmigung nach § 24 Absatz 1 besitzen. Die Regelungen zu den 
Ladenöffnungszeiten der Länder bleiben unberührt. 
 
 

§ 23  

(1) Das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände in unmittelbarer Nähe von Kirchen, 
Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie Reet- und Fachwerkhäusern ist verboten. 
(2) Pyrotechnische Gegenstände der Kategorie 2 dürfen in der Zeit vom 2. Januar bis 30. 
Dezember nur durch Inhaber einer Erlaubnis nach § 7 oder § 27, eines Befähigungsscheines 
nach § 20 des Gesetzes oder einer Ausnahmebewilligung nach § 24 Absatz 1 verwendet 
(abgebrannt) werden. Am 31. Dezember und 1. Januar dürfen sie auch von Personen 
abgebrannt werden, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. 
 



§ 24  

(1) Die zuständige Behörde kann allgemein oder im Einzelfall von den Verboten ……  des § 
22 Absatz 1 und des § 23 Absatz 1 und 2 aus begründetem Anlass Ausnahmen zulassen. 
Eine allgemeine Ausnahmegenehmigung ist öffentlich bekanntzugeben. 

(2) Die zuständige Behörde kann allgemein oder im Einzelfall anordnen, dass 
pyrotechnische Gegenstände  
1. der Kategorie 2 in der Nähe von Gebäuden oder Anlagen, die besonders 
 brandempfindlich sind, und 
2. der Kategorie 2 mit ausschließlicher Knallwirkung in bestimmten dichtbesiedelten 
 Gemeinden oder Teilen von Gemeinden zu bestimmten Zeiten 
auch am 31. Dezember und am 1. Januar nicht abgebrannt werden dürfen. Eine allgemeine 
Anordnung ist öffentlich bekanntzugeben 
 


